
S a t z u n g 

der Stadt Nastätten 

über die Begründung eines Vorkaufsrechts an Grundstücken 

vom 22.12.2017 

 

Der Stadtrat hat auf Grund des § 25 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) und des 
§ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) die folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich der Vorkaufsrechtssatzung umfasst folgende Flurstücke der 
Gemarkung Nastätten: 
 
Flur 47 Flurstück Nr.  4679/7, 4679/12, 4679/13, 4679/16, 4679/28, 4679/30 
 
Flur 76 Flurstück Nr.  61 
 
Flur 77 Flurstück Nr.  59, 63, 64, 84/4, 84/12, 88/1, 89 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich auch aus dem dieser Satzung 
beigefügten Lageplan. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Vorkaufsrecht 

 
An den im Geltungsbereich dieser Vorkaufsrechtssatzung liegenden Grundstücken 
steht der Stadt Nastätten, zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung, ein besonderes Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1, Satz 1, Nr. 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB) zu. 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Nastätten, den 22.12.2017 
 
gez. Rzeniecki   (S.) 
 
Stadtbürgermeister  



Verbandsgemeindeverwaltung                       , den 04.01.2018 
N a s t ä t t e n 
Az.: 020-00/21 
 
 
V e r m e r k: 
 
1. Diese Satzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 18.12.17 

beschlossen. 
 
2. Die Satzung wurde am 22.12.17 durch den Stadtbürgermeister unterschrieben 

(ausgefertigt). 
 
4. Die Satzung wurde gemäß § 1 der Hauptsatzung der Stadt am 04.01.18 in der 

Wochenzeitung Blaues Ländchen Aktuell veröffentlicht. 
 
4. Satzungsausfertigungen an 
 

Stadt Nastätten 
Sachgebiet 1.2 
 

5. Zur Sammlung. 
 
Im Auftrage 
 
gez. Bernhardt   (S.) 
 
Bernhardt 
 
 

 
 




	Vorkaufsrechtssatzung2017
	Katasterplan Nastätten II

